
 

Aufwandsentschädigung kann 
Vergütung sein! 
 

Oder: Die Wortwahl alleine ist nicht entscheidend! 
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Seit dem 01.01.2015 ist in § 27 Abs. 3 Satz 2 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) für die Mitglieder des Vereinsvorstands ausdrücklich ge-
regelt, dass sie ihre Vorstandsarbeit für den Verein unentgeltlich zu erbringen haben. Oft 
werden die Zahlungen an Vorstandsmitglieder als „Aufwandsentschädigung“ bezeichnet. Es 
stellt sich dann die Frage, ob diese Zahlungen gegen den Grundsatz der „Unentgeltlichkeit“ 
verstoßen oder nicht. 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer aktuellen Entscheidung nochmals den Begriff der 
„Aufwandsentschädigung“ definiert (Beschl. v. 06.04.2017, Az. IX ZB 40/16). Danach ist eine 
„Aufwandsentschädigung“ im rechtlichen Sinn gegeben, wenn deren Zahlung kein Entgelt für 
eine Arbeitsleistung sein soll, sondern Ersatz für tatsächlich entstandene Auslagen. Aus-
drücklich klargestellt hat der BGH in diesem Urteil, dass es nicht darauf ankommt, ob die 
Zahlung in der Abrechnung als „Aufwandsentschädigung“ bezeichnet wird, sondern allein da-
rauf, ob nach der vertraglichen Vereinbarung oder der gesetzlichen Regelung der Zweck der 
Zahlung ist, tatsächlichen Aufwand des Vorstandsmitglieds auszugleichen. 
 
Vorstandsmitglieder haben bereits aufgrund Gesetzes (§§ 27 Abs. 3, 670 Bürgerliches Ge-
setzbuch - BGB) einen Anspruch auf Ersatz der ihnen durch ihre Vorstandstätigkeit tatsäch-
lich entstandenen Aufwendungen. Aufwendungen in diesem Sinne sind alle Vermögensopfer 
des Vorstandsmitglieds mit Ausnahme der eigenen Arbeitszeit und Arbeitskraft, die das Vor-
standsmitglied zum Zwecke der Ausführung des Auftrags freiwillig, auf Weisung der Mitglie-
derversammlung oder als notwendige Folge der Amtsführung erbringt. Sie sind erstattungs-
fähig, soweit sie tatsächlich angefallen, für die Ausführung der übernommenen Tätigkeit er-
forderlich sind und sich in einem angemessenen Rahmen halten. Alle darüber hinaus bezo-
genen Leistungen sind Vergütung, das heißt offenes oder verschleiertes Entgelt für die ge-
leistete Tätigkeit als solche (BGH, Urt. v. 14.12.1987, Az. II ZR 53/87). 
 
Verdeckte Vergütung sind nach der Rechtsprechung des BGH (Urt. v. 14.12.1987, Az. II ZR 
53/87) insbesondere auch sämtliche Pauschalen, die nicht tatsächlich entstandenen und be-
legbaren Aufwand abdecken. Keine Aufwendung im Sinne der §§ 27 Abs. 3, 670 BGB sei 
vor allem die für die Wahrnehmung der übernommenen Vorstandsaufgabe eingesetzte Ar-
beitszeit und Arbeitskraft und das dadurch voraussehbar bedingte Vermögensopfer in Form 
anderweit entgehender Verdienstmöglichkeiten. 
 
Dementsprechend liegt nach der Entscheidung des BGH vom 06.04.2017 (Az. IX ZB 40/16) 
keine „Aufwandsentschädigung“ vor, wenn mit deren Zahlung die Tätigkeit des Vorstandsmit-
glieds selbst, also die aufgebrachte Arbeitszeit und/oder Arbeitskraft, vergütet werden soll. 
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Wenn aber vom Zweck der Zahlung her ein tatsächlicher Aufwand entschädigt werden soll, 
kann die Zahlung auch pauschal und unabhängig von einem konkreten Aufwand zum Zah-
lungszeitpunkt erfolgen, so der BGH. Solche pauschalen Mehraufwandsentschädigungen 
sollen die geldlichen und sonstigen Aufwendungen abdecken, die dem ehrenamtlich tätigen 
Vereinsvorstand für eigene Zwecke, aber im Interesse der Wahrnehmung der ehrenamtli-
chen Funktion, abverlangt werden. 
 
Soll die an ein Vorstandsmitglied gezahlte „Aufwandsentschädigung“ den Vorstand dafür ent-
schädigen, dass er in der Zeit, in der er seiner ehrenamtlichen Tätigkeit nachgeht, seine Er-
werbs- und Arbeitskraft nicht gewinnbringend einsetzen kann, dann ersetzen diese Zahlun-
gen das Arbeitseinkommen und sind aus rechtlicher Sicht keine „Aufwandsentschädigung“, 
sondern (nicht erlaubte) Vergütung. 
 
 
Fazit: 
 
An die Mitglieder von Vereinsvorständen darf für die von ihnen zur Ausübung des Vorstands-
amtes aufgebrachte Arbeitszeit und/oder Arbeitskraft nur dann ein Entgelt gezahlt werden, 
wenn dies in Abänderung der gesetzlichen Regelung in der Satzung des entsprechenden 
Vereins ausdrücklich erlaubt ist. Auf die Bezeichnung der Zahlungen an das Vorstandsmit-
glied kommt es nicht an, sondern was damit abgegolten sein soll. 
 
 
 
Stand: 07.06.2017 
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